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Öffentliche Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2011 der Gemeinde Hünxe 

1. Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2011  der  
Gemeinde Hünxe und Entlastung des Bürgermeisters 
 
Der Rat der Gemeinde Hünxe hat in seiner Sitzung am 16.09.2015 gem. § 96 Abs. 1 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) nach erfolgter 
Jahresabschlussprüfung aufgrund der Empfehlung des Rechnungsprüfungsausschusses 
folgende Beschlüsse gefasst: 
a. Der Rat nimmt das Ergebnis der Prüfung des Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2011 

durch die Intecon GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft einstimmig zur Kenntnis. 
b. Der Rat stellt gem. § 96 Abs. 1 GO NRW den Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2011 

mit einer Bilanzsumme in Höhe von 84.858.465,11 € in der Fassung vom 29.05.2015 fest. 
c. Der Rat beschließt gemäß § 9 Abs. 1 S.2 GO NRW den Jahresfehlbetrag von  

- 577.847,30 € über die Ausgleichsrücklage auszugleichen. 
d. De Bürgermeister wird durch die Ratsmitglieder für das Haushaltsjahr 2011 Entlastung 

erteilt (§ 96 Abs. 1 GO NRW). 
 

2. Der vom Rat der Gemeinde Hünxe festgestellte Jahresabschluss 2011 und Lagebericht sind 
gem. § 96 Abs. 2 GO NRW dem Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde mit 
Schreiben vom 29.09.2015 angezeigt worden, und von diesem mit Schreiben vom 14.12.2015 
zur Kenntnis genommen worden. 
 

3. Wesentliche Ergebnisse des Jahresabschlusses zum 31.12.2011: 
 
Gesamtergebnisrechnung      - 577.847,30 € 
Gesamtfinanzrechnung     1.434.308,65 € 
Höhe der Ausgleichsrücklage     2.946.532,84 € 
 

4. Bilanz zum 31.12.2011:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bekanntmachung der Gemeinde Hünxe 
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Bekanntmachung der Gemeinde Hünxe 
 

Aktivseite Bilanz zum 31.12.2011 

   
 

31.12.2011 31.12.2010 

 
€ € 

   1. Anlagevermögen 78.022.818,26 79.586.723,55 
    
1.1 Sachanlagen 52.016.716,76 53.600.405,26 
1.1.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 4.020.168,88 3.864.688,50 
1.1.1.1 Grünflächen 2.950.791,83 2.752.492,75 
1.1.1.2 Ackerland 600.123,50 602.584,50 
1.1.1.3 Wald, Forsten 325.732,42 325.820,62 
1.1.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 143.521,13 183.790,63 
1.1.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 54.845,00 54.845,00 
1.1.2.1 Grundstücke mit fremden Bauten 54.845,00 54.845,00 
1.1.3 Infrastrukturvermögen 47.060.729,87 48.852.636,96 
1.1.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 10.817.223,45 10.823.097,45 
1.1.3.2 Brücken und Tunnel 300.396,54 289.798,69 
1.1.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 35.665.622,72 37.675.444,04 
1.1.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 277.487,16 64.296,78 
1.1.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 1,00 1,00 
1.1.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 475.166,74 164.069,93 
1.1.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung 238.320,75 218.325,27 
1.1.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 167.484,52 445.838,60 
    
1.2 Finanzanlagen 26.006.101,50 25.986.318,29 
1.2.1 Beteiligungen 708.028,44 708.028,44 
1.2.2 Sondervermögen 11.518.920,17 11.518.920,17 
1.2.3 Wertpapiere des Anlagevermögens 133.604,87 120.222,72 
1.2.4 Ausleihungen 13.645.548,02 13.639.146,96 
1.2.4.1 an Sondervermögen 13.573.759,45 13.573.759,45 
1.2.4.2 Sonstige Ausleihungen 71.788,57 65.387,51 
    
2. Umlaufvermögen 6.835.646,85 6.283.854,17 
    
2.1 Vorräte 2.069.944,10 2.981.186,79 
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren 4.200,00 4.200,00 
2.1.2 Grundstücke des Vorratsvermögens 2.065.744,10 2.976.986,79 
    
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.302.824,45 1.903.066,81 
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 509.723,53 400.945,75 
2.2.1.1 Gebühren 136.253,81 22.397,37 
2.2.1.2 Beiträge 8.060,00 7.301,40 
2.2.1.3 Steuern 186.726,06 234.559,06 
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen 100,00 177,35 
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 178.583,66 136.510,57 
   2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 1.689.737,95 1.103.668,33 
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich 632.764,42 54.286,51 
2.2.2.2 gegen Sondervermögen 1.056.973,53 1.049.381,82 
   2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 103.362,97 398.452,73 
    
2.3 Liquide Mittel 2.388.095,94 1.399.600,57 
    
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 74.782,36 77.735,19 
     84.858.465,11 85.948.312,91 
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Bekanntmachung der Gemeinde Hünxe 
 

Passivseite Bilanz zum 31.12.2011 

 
31.12.2011 31.12.2010 

 
€ € 

1. Eigenkapital 30.003.706,52 30.537.474,82 
 
1.1 Allgemeine Rücklage 27.635.020,98 27.590.941,98 

1.2 Ausgleichsrücklage 2.946.532,84 3.295.016,56 

1.3 Jahresfehlbetrag -577.847,30 -348.483,72 
 
2. Sonderposten 25.307.133,49 25.716.380,89 
 
2.1 für Zuwendungen 7.552.695,61 7.136.272,86 

2.2 für Beiträge 17.750.439,78 18.580.108,03 

2.3 Sonstige Sonderposten 3.998,10 0,00 
 
3. Rückstellungen 10.405.447,02 10.457.267,57 
 
3.1 Pensionsrückstellungen 8.172.923,00 7.741.180,00 

3.2 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 2.232.524,02 2.716.087,57 
 
4. Verbindlichkeiten 19.142.178,08 19.237.189,63 
 
 
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 

  
      vom privaten Kreditmarkt 11.926.773,55 12.491.655,32 

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 1.252.163,80 1.213.071,10 

4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirt- 
  

      schaftlich gleichkommen 420.683,86 408.036,19 

4.4 Erhaltene Anzahlungen 3.220.101,20 3.319.592,98 

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 205.240,06 108.701,35 

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 103.143,45 205.231,74 

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 2.014.072,16 1.490.900,95 

   

   

   

   

   

     84.858.465,11 85.948.312,91 
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Bekanntmachung der Gemeinde Hünxe 
 
 

5. Bestätigungsvermerk des Rechnungsprüfungsausschusses 
 
Der Jahresabschluss und der Lagebericht zum 31.12.2011 wurden gemäß § 103 Abs.  GO 
NRW durch die Intecon GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,  Bad Oeynhausen, nach den 
gesetzlichen Vorschriften geprüft. Das Ergebnis der Prüfung wurde in Übereinstimmung mit 
den gesetzlichen Vorschriften und dem Prüfungsstandard zu den Grundsätzen 
ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450) im Prüfbericht 
vom  29.05.2015  niedergelegt und vom Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde Hünxe 
in seiner Sitzung am 15.09.2015 beraten. 
Der Rechnungsprüfungsausschuss hat sich den Prüfbericht gemäß Beschluss vom 15.09.2015 
zu Eigen gemacht und einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk zum Jahresabschluss 
2011 erteilt. 
 

6. Bekanntmachung, Offenlegung und Einsichtnahme des Jahresabschlusses zum 31.12.2011 
 
Der vom Rat der Gemeinde Hünxe in seiner Sitzung am 16.09.2015 festgestellte 
Jahresabschluss 2011 wird hiermit gemäß § 96 Abs. 2 GO NRW öffentlich bekannt gemacht. 
Der Jahresabschluss – bestehend aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den 
Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang-, der Lagebericht sowie der volle Wortlaut des 
Bestätigungsvermerkes liegen gemäß § 96 Abs. 2 GO NRW ab sofort im Rathaus Hünxe, 
Dorstener Straße 24, während der Dienststunden bis zur Feststellung des Jahresabschluss 
2013 zur öffentlichen Einsichtnahme aus. 
 
 
 

Hünxe, den 04.01.2016. 
 
 
Gemeinde Hünxe  
Der Bürgermeister 
 
 
Buschmann 
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Bekanntmachung der Gemeinde Hünxe 
 

Öffentliche Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2012 der Gemeinde Hünxe 

1. Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2012  der  
Gemeinde Hünxe und Entlastung des Bürgermeisters 
 
Der Rat der Gemeinde Hünxe hat in seiner Sitzung am 16.09.2015 gem. § 96 Abs. 1 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) nach erfolgter 
Jahresabschlussprüfung aufgrund der Empfehlung des Rechnungsprüfungsausschusses 
folgende Beschlüsse gefasst: 
a. Der Rat nimmt das Ergebnis der Prüfung des Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2012 

durch die Intecon GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft einstimmig zur Kenntnis. 
b. Der Rat stellt gem. § 96 Abs. 1 GO NRW den Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2012 

mit einer Bilanzsumme in Höhe von 80.680.826,67 € in der Fassung vom 28.08.2015 fest. 
c. Der Rat beschließt gemäß § 9 Abs. 1 S.2 GO NRW den Jahresfehlbetrag von  

- 258.355,51 € über die Ausgleichsrücklage auszugleichen. 
d. De Bürgermeister wird durch die Ratsmitglieder für das Haushaltsjahr 2012 Entlastung 

erteilt (§ 96 Abs. 1 GO NRW). 
 

2. Der vom Rat der Gemeinde Hünxe festgestellte Jahresabschluss 2012 und Lagebericht sind 
gem. § 96 Abs. 2 GO NRW dem Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde mit 
Schreiben vom 29.09.2015 angezeigt worden, und von diesem mit Schreiben vom 14.12.2015 
zur Kenntnis genommen worden. 
 

3. Wesentliche Ergebnisse des Jahresabschlusses zum 31.12.2012: 
 
Gesamtergebnisrechnung      - 258.355,51 € 
Gesamtfinanzrechnung        851.472,76 € 
Höhe der Ausgleichsrücklage     2.368.685,54 € 
 

4. Bilanz zum 31.12.2012:  
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Bekanntmachung der Gemeinde Hünxe 
 
 

 
 
 
 

Aktivseite Bilanz zum 31.12.2012 
   
 

31.12.2012 31.12.2011 

 
€ € 

   1. Anlagevermögen 76.207.397,28 78.022.818,26 
    
1.1 Sachanlagen 50.204.072,62 52.016.716,76 
1.1.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 3.987.237,31 4.020.168,88 
1.1.1.1 Grünflächen 2.917.860,26 2.950.791,83 
1.1.1.2 Ackerland 600.123,50 600.123,50 
1.1.1.3 Wald, Forsten 325.732,42 325.732,42 
1.1.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 143.521,13 143.521,13 
1.1.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 54.845,00 54.845,00 
1.1.2.1 Grundstücke mit fremden Bauten 54.845,00 54.845,00 
1.1.3 Infrastrukturvermögen 45.028.005,70 47.060.729,87 
1.1.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 10.816.603,90 10.817.223,45 
1.1.3.2 Brücken und Tunnel 287.831,82 300.396,54 
1.1.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 33.651.392,43 35.665.622,72 
1.1.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 272.177,55 277.487,16 
1.1.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 3.892,17 1,00 
1.1.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 449.924,82 475.166,74 
1.1.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung 258.283,03 238.320,75 
1.1.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 421.884,59 167.484,52 
    
1.2 Finanzanlagen 26.003.324,66 26.006.101,50 
1.2.1 Beteiligungen 685.075,80 708.028,44 
1.2.2 Sondervermögen 11.518.920,17 11.518.920,17 
1.2.3 Wertpapiere des Anlagevermögens 148.568,60 133.604,87 
1.2.4 Ausleihungen 13.650.760,09 13.645.548,02 
1.2.4.1 an Sondervermögen 13.573.759,45 13.573.759,45 
1.2.4.2 Sonstige Ausleihungen 77.000,64 71.788,57 
    
2. Umlaufvermögen 4.431.308,77 6.835.646,85 
    
2.1 Vorräte 1.301.652,55 2.069.944,10 
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren 4.200,00 4.200,00 
2.1.2 Grundstücke des Vorratsvermögens 1.297.452,55 2.065.744,10 
    
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.093.195,87 2.302.824,45 
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 417.402,12 509.723,53 
2.2.1.1 Gebühren 136.854,14 136.253,81 
2.2.1.2 Beiträge 12.749,74 8.060,00 
2.2.1.3 Steuern 67.229,33 186.726,06 
2.2.1.4 Forderungen aus Transferlsietungen 100,00 100,00 
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 200.468,91 178.583,66 
   2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 1.571.933,31 1.689.737,95 
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich 421.498,42 632.764,42 
2.2.2.2 gegen Sondervermögen 1.150.434,89 1.056.973,53 
   2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 103.860,44 103.362,97 
    
2.3 Liquide Mittel 1.036.460,35 2.388.095,94 
    
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 42.120,62 74.782,36 
     80.680.826,67 84.858.465,11 
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Bekanntmachung der Gemeinde Hünxe 
 
 
Passivseite Bilanz zum 31.12.2012 

 
31.12.2012 31.12.2011 

 
€ € 

1. Eigenkapital 29.745.351,01 30.003.706,52 

   1.1 Allgemeine Rücklage 27.635.020,98 27.635.020,98 
1.2 Ausgleichsrücklage 2.368.685,54 2.946.532,84 
1.3 Jahresfehlbetrag -258.355,51 -577.847,30 

   2. Sonderposten 24.140.546,39 25.307.133,49 

   2.1 für Zuwendungen 7.205.296,15 7.552.695,61 
2.2 für Beiträge 16.931.851,86 17.750.439,78 
2.3 Sonstige Sonderposten 3.398,38 3.998,10 

   3. Rückstellungen 8.989.537,07 10.405.447,02 

   3.1 Pensionsrückstellungen 8.028.018,00 8.172.923,00 
3.2 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 961.519,07 2.232.524,02 

   4. Verbindlichkeiten 17.805.392,20 19.142.178,08 

   4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 
        vom privaten Kreditmarkt 11.364.888,04 11.926.773,55 

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 13.838,58 1.252.163,80 
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirt- 

        schaftlich gleichkommen 433.176,30 420.683,86 
4.4 Erhaltene Anzahlungen 3.723.383,65 3.220.101,20 
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 262.270,43 205.240,06 
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 113.995,06 103.143,45 
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 1.893.840,14 2.014.072,16 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     80.680.826,67 84.858.465,11 
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Bekanntmachung der Gemeinde Hünxe 
 
 

5. Bestätigungsvermerk des Rechnungsprüfungsausschusses 
 
Der Jahresabschluss und der Lagebericht zum 31.12.2012 wurden gemäß § 103 Abs.  GO 
NRW durch die Intecon GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,  Bad Oeynhausen, nach den 
gesetzlichen Vorschriften geprüft. Das Ergebnis der Prüfung wurde in Übereinstimmung mit 
den gesetzlichen Vorschriften und dem Prüfungsstandard zu den Grundsätzen 
ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450) im Prüfbericht 
vom  28.08.2015  niedergelegt und vom Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde Hünxe 
in seiner Sitzung am 15.09.2015 beraten. 
Der Rechnungsprüfungsausschuss hat sich den Prüfbericht gemäß Beschluss vom 15.09.2015 
zu Eigen gemacht und einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk zum Jahresabschluss 
2012 erteilt. 
 

6. Bekanntmachung, Offenlegung und Einsichtnahme des Jahresabschlusses zum 31.12.2012 
 
Der vom Rat der Gemeinde Hünxe in seiner Sitzung am 16.09.2015 festgestellte 
Jahresabschluss 2012 wird hiermit gemäß § 96 Abs. 2 GO NRW öffentlich bekannt gemacht. 
Der Jahresabschluss – bestehend aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den 
Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang-, der Lagebericht sowie der volle Wortlaut des 
Bestätigungsvermerkes liegen gemäß § 96 Abs. 2 GO NRW ab sofort im Rathaus Hünxe, 
Dorstener Straße 24, während der Dienststunden bis zur Feststellung des Jahresabschluss 
2013 zur öffentlichen Einsichtnahme aus. 
 
 
 

Hünxe, den 04.01.2016. 
 
Gemeinde Hünxe  
Der Bürgermeister 
gez. Dirk Buschmann 
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    GEMEINDE HÜNXE                06. Januar 2016 
    Der Bürgermeister 
- GB III Bauen/Planen – 
 
 

Bekanntmachung 
 

2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 24 
„Marktplatz Bruckhausen – Danziger Platz“ / Bruckhausen  

Gemeinde Hünxe 
 

Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 (1) Baugesetzbuch (BauGB); 
Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 (1) BauGB; 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Hünxe hatte in seiner Sitzung am 2. 
September 2015 folgendes beschlossen: 
 
„Die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 24, „Danziger Platz“ in Hünxe Bruckhau-
sen soll mit den in der Vorlage beschriebenen Zielen durchgeführt werden.“ 
Es wird angemerkt, dass es sich nicht um die 1. Änderung des Bebauungsplanes 
handelt, sondern um die 2. Änderung. Insoweit handelt es sich in der Vorlage und 
dem Beschluss um einen redaktionellen Fehler. 
 
Mit dieser 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 24 „Marktplatz Bruckhausen – 
Danziger Platz“ / Bruckhausen wird das Plangebiet südlich des Danziger Platzes neu 
geordnet. Insbesondere wird die Möglichkeit geschaffen, Wohngebäude mit Barriere 
freien Wohnungen sowie ein Wohn- und Geschäftshaus zu errichten. 
 
Der zu ändernde Bereich ist nachfolgend dargestellt. 
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Abbildung 1: Geltungsbereich der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 24 
„Marktplatz Bruckhausen – Danziger Platz“ / Bruckhausen; 
 
Gleichzeitig mit der Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses wird die Öffent-
lichkeitsbeteiligung gem. § 3 (1) BauGB durchgeführt und bekannt gemacht. Der 
Planentwurf für die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 24 „Marktplatz Bruckhau-
sen – Danziger Platz“ / Bruckhausen liegt in der Zeit vom 18.01.2016 bis 
19.02.2016 beim Geschäftsbereich III „Bauen / Planen“ der Gemeinde Hünxe, Rat-
haus, Dorstener Straße 24, 2. OG, Flurbereich und Zimmer 302 / 303 zu jeder-
manns Einsicht aus. Die Ziele und Zwecke der Planung sowie die voraussichtlichen 
Auswirkungen können der ebenfalls ausliegenden Entwurfsbegründung und weiteren 
Unterlagen entnommen werden. 
 
Es wird hiermit Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung während der allgemeinen 
Dienststunden gegeben. 
 
Diese sind: 
 
montags  08:00 – 12:00 Uhr und 14:00 – 16:00 Uhr 
dienstags  14:00 – 16:00 Uhr 
donnerstags  08:00 – 12:00 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr 
freitags  08:00 – 12:00 Uhr 
 
Darüber hinaus sind alle Unterlagen zu folgenden Zeiten einzusehen: 
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montags bis freitags  08:00 – 12:00 Uhr 
montags bis mittwochs  14:00 – 16:00 Uhr 
donnerstags    14:00 – 17:00 Uhr 
 
Stellungnahmen können während der Öffentlichkeitsbeteiligung bis zum 
19.02.2016 bei der Gemeinde Hünxe schriftlich oder zur Niederschrift eingereicht 
werden. Auskünfte werden während der Dienststunden erteilt. 
 
Zusätzlich zur Möglichkeit der Einsichtnahme in die Verfahrensunterlagen vor Ort im 
Rathaus, besteht ergänzend die Möglichkeit, die Verfahrensunterlagen unter dem 
Internet-Link: 
 
http://www.huenxe.de/de/inhalt/2.aenderung-bplan-24 
 
einzusehen. 
 
Es wird bestätigt, dass der bekannt gemachte Beschluss im Wortlaut dem Beschluss 
des Haupt- und Finanzausschusses vom 2. September 2015 entspricht. 
 
Ferner wird bestätigt, dass nach § 2 Abs. 1 und 2 der Bekanntmachungsverordnung 
verfahren wurde 
 
Diese Bekanntmachung kann auch auf der Internetseite der Gemeinde Hünxe 
www.huenxe.de eingesehen werden 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Der vorstehende Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 2. September 
2015 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Ferner wird die Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 (1) BauGB hiermit öffentlich be-
kannt gemacht. 
 
 
Hünxe, den 06. Januar 2016 
 
gez. 
 
Dirk Buschmann 
(Bürgermeister) 

http://www.huenxe.de/de/inhalt/2.aenderung-bplan-24
http://www.huenxe.de/
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